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Aus dem Gerichtssaale. 

Ein neuer Prozeß des Reiseschriftstellers May. Am 26. September wurde vor dem Schöffengericht in 

Köt[z]schenbroda bei Dresden die Klage des Reiseschriftstellers Karl May gegen den katholischen 

Literaturhistoriker P. Dr. Expeditus  S c h m i d t  verhandelt. Dieser hatte bekanntlich in der „Augsb. 

Postzeitung“ behauptet, daß May zu gleicher Zeit unsittliche Kolportageromane und fromme katholische 

Schriften verfaßt habe. Dr. Schmidt hatte als seinen Vertreter den Rechtsanwalt Siegfried Adler aus München 

geschickt. May war mit seinem Anwalt zugegen. Der Vertreter Dr. Schmidts erklärte, er werde durch Verlesung 

unsauberer Romane des Karl May den  Wa h r h e i t s b e w e i s  führen.  K a r l  M a y  b e s t r i t t  die 

Behauptung des Angeklagten. Die unsittlichen Stellen habe er nicht geschrieben. Im weiteren Verlaufe 

l e u g n e t e  M a y,  religiöse Schriften verfaßt zu haben. Der Verteidiger erklärte jedoch, gegen die 

Behauptung Mays Material beizubringen. Die Verhandlung wurde dann auf unbestimmte Zeit vertagt und das 

persönliche Erscheinen des angeklagten Expeditus Schmidt gefordert. Man wartet gespannt darauf, ob sich 

Karl May von den Vorwürfen, die ihn [sic] Expeditus Schmidt macht, wird reinwaschen können. 
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